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Begründung

gem. § 9 Abs. 8 BBauG zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. :... 5Q/7.
für das Gebiet: .. . "Sud. III/1".

der / dffex-(Cipwi?Tt-Kn^ / Bßas&ssss/ Stadt: . . JiQChstad'fc

Ortsteil: ... Höchst^dt............ . Landkreis Erlangen-Höchstadt

Einwohnerzahl der / äsaxSS3RS33?{ä;P / ^OCtefeeec/ Stadt lt. der

letzten amtlichen Fortschreibung vom. 3.1...12.. 1. 9Q1. .

.1.°. .^62 . . .. . Einwohner

Größe des vom Bebauungsplan-Geltungsbereich umfaßten Gebietes

rd. ........ 14»$..... ha

Entwurfsverfasser des Bebauungsplanes:

GEMEINDLICHE PLANUNGSSTELLE DES LANDKREISES ERLANGEN-HÖCHSTADT

Tag der Ausarbeitung des Plan-Entwurfes: . . . 25... Q5*. 1$82

Änderungen:

c
(

L.

1. PLANUNGSGRUNDLAGEN

1. 1. Die Bebauungsplan-AufStellung erfolgt gemäß § 2 Abs. 2

BBauG / § 8 Abs. 2 Satz 1 BBauG / §§ 8 Abs-. 3 u. 4 BBauG

aufgrund des Beschlusses des QBDlffit3lderaAES /Stadtrates

^QQ^UQtt. ..................... vom . . Q^.. Q2. 1. 980. ......
lfd. Nr. : ...... 6.

Durch dis. Au.f.&.to;

Änderung / Ergänzung des

ungsplanes

Nr. : .............. f^^ä-STg^Gebiet:

vom. . . . . ^^-r--^. ...., geändert am

JMff^h^i^

rechtsverbindli
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt eine
^/(^yi /i/g^// Ergänzung des in Ausarbeitung befindlichen Be-

bauungsplanes l ü% für. .das Bau§ebiet . Hochs tadt-Siid. .. . . _
M/WM^^^^ .. -.....................................,
T/^l///. .... "."..........., g^^A6/^// .... -:

1. 2. 1>41 m414i^W^W^W f^/^W frW .. ~ ~
^///////////////y/yy^^A^//

Der von der. Ortsplanun&sste. l.l.e. .der .Reg.. v* ̂ gearbeitete
Flächennutzungsplan-Entwurf fc^^fafc-/-/^ß-W WW^UU^W
WiWü/ wurde am 02. 07. 1982 von der Reg. v. Mfr. genehmigt.

0 6. Aus. 1982
iBio ^Vndoruni.j doc g-onohmig'fcon /.i ^ bofindlioh

'Flaohonnutaung'cplanos weg A fs-tollung d< -Säb

planes wu.c-da durch den Gomoinderati .. / Stiadt

(

^

1. 3. BEGRÜNDUNG FÜR DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

Die Stadt Höchs-badt besitzt als Unterzentrum und ehemalige
Kreisstadt sämtliche infrastrukturellen Einrichtungen
eines Siedlungsschwerpunk-fces.

Da^der Siedlungsdruck aus der Stadt, dem Landkreis und den
Städten durch die Attraktivität des'Standortes unvermindert
anhält, beschloß der Stadtrat die Erweiterung des Wohn-
gebietes im Süden der Stadt: "Höchstadt Süd III" mit ins-
gesamt ca. 50 ha Fläche (einschl. der Grünachsen und Sonder-

.

Der vorgelegte Bebauungsplan stellt eine Teilfläche (8, 4 ha)
dieses neuen Gebietes dar; er umfaßt jedoch auch (aus ab-
rechnungstechnischen Gründen) eine bereits im alten Flächen-
nutzungsplan und Bebauungsplan Höchstadt Süd II (noch nicht
genehmigt) enthaltene Fläche von 5, 8 ha.
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LAGE DES PLANUNGSGEBIETES

2. 1. Das Planungsgebiet liegt - nicht - im Außenbereich i. S.

des § 35 BBauG. Es erhält über die . . Prtss. 'fcraßen.

Anschluß an folgendes überört-

liche Straßennetz .. B. 470, und. ST^226^

Der Anschluß an . . D. ltiu. ......... erfolgt gax&SSä^ät» / inner-

halb der bestehenden Ortsdurchfahrtsgrenze, der Anschluß an die
ST 2263 außerhalb der bestehenden Ortsdurchfahrtsgrenze.

2. 2. Folgende Schutzzonen greifen in das Planungsgebiet ein:
keine

'c
c

2. 3. Entfernungen zu

a) Bahnhof . 1. 50Q m f) Gemeindeverwaltung

b) Omnibushaltestelle . 1. 509m g) Kath. Kirche

c) Volksschule . ?. 599 m h) Evang. Kirche

d) Kindergarten ... 500 m i)

e) Versorgungsläden . 1. 500 m j)

2. 00.0 m
2. 000 m
2 500 m

m

m

BAULICHE NUTZUNG

3. 1. Im Bebauungsplan wird die besondere Art der baulichen Nut-

zung entsprechend § 1 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung fol-

gendermaßen festgesetzt:

. (?̂~y

a) Kleinsiedlungs-
gebiete

b) reine Wohnge-
biete (WR)

c) allgemeine Wohn-
gebiete (V7A)

d) Dorfgebiete (MD)

e) Mischgebiete (MI)

ha f) Kerngebiete (MK)

F1.NP1.
al-h-

5,.8J

1, 3.

3. 2. Brutto-Bauflache

abzüglich öffentliche Verkehrsflache

abzüglich Gemeinbedarfsflachen

a) offwtl. . Grvcif lachen............... 0,.1,

b) Yorlpebaltsfläclie. Sctivlß............ 0,5

c)

Netto-Wohngebiet: 3, 9.1

Fl. Npl.
_Rn-7.

.ä,Äha, =100 ^\bös3

ha.

ü.,2ha,
.1., 2ha,

ha,

22 i

2

9

ß^Dha, = 67 N

4 -

ha

g) Gewerbegebiete (GE)...... ha

ha h) Industriege-
biete (GI) ...... ha

. 
llj'f4 ha 

_.

l) Wochenencthaus-

ha gebiete (SV7) ...... ha

ha j) Sondergebiete (SO) ...... ha
Fl. NP^.

alt

12

2%

14%

72%
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3. 3. Durch den Bebauungsplan werden im Bereich Fl. N«Pl. alt

.̂
. .. .. . Parzellen mit .. Ä9.... Wohngebäuden und

etwa ..... A9.. ...... Wohneinheiten, ... 9ß... Garagen und

Pkw-Stellplätze ausgewiesen.

c

c

3. 4. 1 Der zu erwartende Bevölkerungszuwachs beträgt:

?j^-.. . . . Einwohner je Wohneinheit = ... ^0.... Ein-
wohner, dies bedeutet eine zu erwartende Bevölkerungs-

dichte von ... 3P. . .. . . Einwohnern je Hektar Nettobauland

im Bebauungsplan-Gebiet.

3. 3. 2 Durch den Bebauungsplan werden im Bereich Fl. N. Pl. Erw.

.6.0. ....... Parzellen mit .. . $0. . .. Wohngebäuden und

etwa ...... . 60. ...... Wohneinheiten , ... '! 20.. Garagen und

Pkw-Stellplätze ausgewiesen.

3. 4.2 Der zu erwartende Bevölkerungszuwachs beträgt:

^.zt'. . . . . Einwohner je Wohneinheit = . . . . .1ZI-Z<-. . . Ein-

wohner, dies bedeutet eine zu erwartende Bevölkerungs-

dichte von .... 2h. . . . . Einwohnern je Hektar Nettobauland

im Bebauungsplan-Gebiet.

4. ERSCHLIEßUNG

4. 1. Straßen:

c..

Eine verkehrsmäßige Erschließung des Bebauungsplan-

Gebietes erfolgt über ... l. 2QQ. . . . m Ortsstraßen.

Nach §§ 127 - 130 BBauG trägt die / dar GomoindQ / Markt

Stadt mindestens 10 % des beitragsfähigen Erschließungs-

aufwandes bezüglich des Ausbaues der öffentlichen Verkehrs-

flächen.

Der restliche beitragsfähige Erschließungsaufwand ist

durch Anliegerkosten sicherzustellen.

4. 2. Wasser:

Die Wasserversorgung wird durch den Anschluß der einzelnen

Anwesen an die zentrale Wasserversorgung

S-^?^. PPPbß.tAd. fc.

sichergestellt. Die erforderliche Erweiterung der be-

stehenden öffentlichen Wasserversorgungsanlagen erfolgt

durch den Träger der Wasserversorgung. Die Kosten für den

Anschluß der Anwesen werden nach der Wasserabgabe- und
Gebührensatzung /

des Versorgungsträgers festgesetzt.

c
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4. 3. Abwasser:

Die Abwasserbeseitigung erfolgt daz?cäK32to23eäJcäar2M±2^BH

3Cä2ty1^1;nhe±k3iaispdacQteixxxx3^^

(..3PPPPPffRRRPmqc???... ) / durch Anschluß der Anwesen an
die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage der. . St^dt
.IIOQli^^d-^. . ..................... Eine erforderliche
Erweiterung der bestehenden öffentlichen Abwasserbe-

seitigungsanlage erfolgt durch deren Träger.

Die Kosten für den Anschluß werden entsprechend den

Regelungen der Satzung des Trägers der Abwasserbeseiti-

gung festgesetzt.

4. 4. Strom:

Die Stromversorgung erfolgt durch . AeiS. . ttUQX:lw4WQ2:l?. . . .

Q^r. ^W^W^. 'Qw^VS............ mittels Verkabelung / Dach-
ständeranschluß. Die erforderliche neue Trafostation weist

der Bebauungsplan aus. Die Kosten des Anschlusses der An-

wesen an das Stromversorgungsnetz werden vom Träger der
Stromversorgung erhoben.

4. 5. Müll:

Die festen Abfallstoffe werden durch den Müllzweckverband

des Landkreises Erlangen-Höchstadt beseitigt.

4. 6. Erschließung - allgemein:

Die Erschließung wird von der / dem Gemeinde / Markt /_Stadt^

durchgeführt*/ durch Vertrag einem Dritten übertragen.

6 -
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5. ÜBERSCHLÄGIGE ERMITTLUNG DER HERSTELLUNGSKOSTEN
- ohne kosten für den Grunderwerb -

c

c

5. 1 Straßen, Wege, Plätze, öffentli
a) Fahrbahn und Gehsteige

.nflächen

qm a. 71. 80,.-
b) öffentliche Wohnwege

c) öffentliche Plätze

und Grünflächen

d)

e)

''l^SöKäch^
... ?.. ̂ 00^ a. 1.20,.-

. 2..900 qn, a. 100,-
qm

qm

, DM

, DM

, DM

. DM

, DM

5<60Q, 09p. »-DM
.. 59.6. 9p.Q, -DM

.. 29.Q.. QO.Q^DM
, DM

, DM

5.2 Wasserversorgiing

a) Hauptleitung

b)

c)

5unm& I A<18&9i).o>_-f
'sssssscssassasi

.. l» 9.00lfm a. 3.QO,.-. DM
lfm a........ DM

lfm a........ DM

d) Änderung/Erweiterung der bestehenden Zentralanlage
durch

. . 570.. 000^-DM

, DM

. DM

, DM

Summe II: 570. 000, -DM

<̂-
'-^

5. 3 Abwasserbeseitigung (Misch-System)

a) Sammler .. 1, 9.QQifm
b)

c)

a ^0. -.. DM
lfm a........ DM

lfm a........ DM

0 Änderung/Erweiterung der bestehenden Zentralanlage

..955..QOO^-. DM
. DM

, DM

durch

, DM

Summe III: 855. 000, -DM

Aufgestellt am: 25. 05. 1982

GEMEINDLICHE PLANUNGSSTELLE DES LANDKREISES

ERLANGEN-HOCHSTADT

I.A. StadtHöchstodfu. d. Affch

Olpp


